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RS OGH 1989/3/9 7Ob533/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1989

Norm

ABGB §273a Abs3

AußStrG §16 BIII2c

Rechtssatz

Die Fragen, wann ein bestimmtes Rechtsgeschäft dem Wohl eines P9egebefohlenen entspricht und wann der

ausdrücklich erklärte Wunsch eines Betro:enen seinem Wohl nicht weniger entspricht (§ 273 a Abs 3 ABGB), sind im

Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Schon deshalb kann die Entscheidung des Rekursgerichtes nicht o:enbar

gesetzwidrig sein.
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